
Öffnungszeiten des Benutzersaals 
Mo. – Do. 08:00 – 19:00 Uhr 
Fr. 08:00 – 16:00 Uhr 
für Plakate, Bilder, Karten 
Mo. – Do. 08:00 – 15:00 Uhr 
Fr. 08:00 – 13:30 Uhr  

Zahlungsverkehr 
über die Bundeskasse Trier 
Deutsche Bundesbank Filiale Saarbrücken 
IBAN DE81 5900 0000 0059 0010 20  
BIC MARKDEF 1590 
UID/VAT DE153 898 013 
Postbank Ludwigshafen 
IBAN DE55 5451 0067 0223 5446 72 
BIC PBNKDEFF 
 

 

 
 
 
 

              Bitte wenden 

 
POSTANSCHRIFT  Bundesarchiv, 56064 Koblenz HAUSANSCHRIFT   

   
      

POSTANSCHRIFT   

  TEL   

  FAX   

  
 

BEARBEITET VON   

  
 

E-MAIL   

  INTERNET   

  DATUM        

  
 

MEIN ZEICHEN        

    

   IHR ZEICHEN / BESTELLUNG VOM:       

 
Gebührenbescheid 
 
 
Kassenzeichen:       
(bitte bei Zahlung oder Rückfragen unbedingt angeben) 
 
Nummer d. 

Gebühren- u. 
Auslagen-
verzeichnis 

Bezeichnung der Leistung Anzahl Einzelbetrag 
EURO 

Gesamtbetrag 
EURO 

 

Frau
Nadine Hermann
Hauptstr. 30

78595 Hausen ob Verena
DEUTSCHLAND

Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz

Bundesarchiv, 56064 Koblenz

+49 (0)261 505-382

+49 (0)261 505-430

Dr. Oliver Sander

bild@bundesarchiv.de
www.bild.bundesarchiv.de

23.05.2018

2012/L-155 Landesbildungsserver

Baden-Württemberg

150059145 / 23.05.2018

ohne 1 0,00 0,00Privat, nichtkommerzielle Internetnutzung (=Bilder
mit 800px!)

zusammen EURO 0,00



 

 

 Die Gebührenentscheidung beruht auf § 1 Bundesarchiv-Kostenverordnung (BArch-
KostV, BGBl. I 1997 S. 2380), geändert durch die Erste Verordnung zur Änderung 
der Bundesarchiv-Kostenverordnung vom 7. November 2000 (BGBl. I S. 1495), ge-
ändert durch Artikel 2 des Gesetzes zur Strukturreform des Gebührenrechts des 
Bundes vom 7. August 2013 (BGBl. I S. 3154). 
Die Höhe der Gebühren und Auslagen ergeben sich aus § 2 BArchKostV in Verbin-
dung mit den angegebenen Nummern des Gebühren- und Auslagenverzeichnisses. 
 
Die Gebühren und Auslagen sind 30 Tage nach der Bekanntgabe dieses Bescheides 
unter Angabe des Kassenzeichens auf eines der o.a. Konten zu überweisen. 
 
Werden Gebühren und Auslagen nicht bis zum Ablauf des Fälligkeitstages entrichtet, 
so ist für jeden angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 Pro-
zent des abgerundeten rückständigen Betrages zu entrichten. Der Säumniszuschlag 
wird nur erhoben, wenn der rückständige Betrag 50 Euro übersteigt und die Säumnis 
länger als drei Tage beträgt (§16 BGebG). 
 
 Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Wider-
spruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift beim 
Bundesarchiv, Potsdamer Straße 1, 56075 Koblenz, einzulegen. Der Rechtsbehelf 
hat keine aufschiebende Wirkung und lässt die Fälligkeit der Kostenschuld unberührt 
(§ 80 Abs. 2 Nr. 1 VwGO). 
 
 
 
 
 
 
Dieser Bescheid wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig! 
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